
Anlage: Schaubild Entfristungsprogramm für Aushilfsnehmer/innen an der Mittelschule 
 

 

 

 

 

 

 

 

mind. zweijährige Bewährungszeit (inkl. Qualifizierungsprogramm) als Aushilfsnehmer (unterrichtliche Tätigkeit) im staatlichen Schuldienst 

zum Zeitpunkt der Entfristung (an allen Schularten möglich, davon ein Jahr zwingend überhälftig an der Mittelschule) 

 
Qualifizierungsprogramm  

 

 

 

 

 

Ablauf des päd. Qualifizierungsprogramms 
Zeitpunkt: 2. Halbjahr des 2. Bewährungsjahres 
 alle Bestandteile sind verpflichtend zu absolvieren 
 
1. Drei Präsenzveranstaltungen (Tandem aus Lehrkraft und Seminarleitung) zu den 
Themen:  
o Grundlagen des Klassenlehrerprinzips, Schulrecht und Dienstrecht, Classroom-

Management 
o Von der Jahresplanung zur Unterrichtsstunde, Leistungserhebungen, 

Berufsorientierung 
o Erziehungsschwierigkeiten, Lernvoraussetzungen, Dokumentation 

2. Zwei Online-Veranstaltungen (Tandem aus Lehrkraft und Seminarleitung): 
Digitale Analyse und Reflexion von Unterricht mit zu bearbeitenden Arbeitsaufträgen 

3. 14-tägige Online-Treffen zur Beratung durch die Regierung 

4. Zwei Unterrichtsbesuche durch Schulleitung und ein Unterrichtsbesuch 
durch die Schulaufsicht jeweils mit ausführlicher Nachbesprechung und Reflexion 

 

Qualifikation und Voraussetzung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prüfung der Voraussetzungen durch  

das Staatliche Schulamt 

 

 

 

 

 

 
Universitäts-

abschluss 
(Master, Magister, 

Diplom oder 
vergleichbar)  

 
oder  

 
Hochschul-
abschluss 

(Master, Diplom 
oder vergleichbar) 

 
 
 
 

 

 
mindestens  

 
zwei 

Fortbildungen 
 

aus Bereichen 
unterschiedlicher 
Fachdidaktiken 

 

 

Eignungsfeststellung für dauerhafte Beschäftigung durch die 

Regierung 

 
 Vorlage einer Bewertung der bisherigen unterrichtenden Tätigkeit 

durch Schulleitung und zuständigen Schulrat  
 Nachweise über die aktive Teilnahme am verpflichtenden 

Qualifizierungsprogramm 

 
 

positive Bewährungs-
prognose durch 
Staatliches Schulamt 
 

o Unterrichtsbesuch der 
Schulleitung 

o positive 
Bewährungsprognose 
der Schulleitung 

o Unterrichtsbesuch des 
zuständigen Schulrats 

o Entscheidung durch 
das Staatliche 
Schulamt im 
Einvernehmen mit der 
Regierung 

befristeter 
Arbeitsvertrag

3 Schulhalbjahre unterrichtliche Tätigkeit
4. Schulhalbjahr:

Qualifizierungsprogramm
Eignungsfeststellung

unbefristeter 
Arbeitsvertrag

 
unbefristeter Arbeitsvertrag 

 
 


